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§3
Gegenstände des Antiquariatsbuchhandels aus staat

lich verwaltetem Eigentum sind nur Anliquariatsbuch- 
handlungen zum Erwerb anzubieten.

§4
(1) Alle Antiquariatsbuchhandlungen und- abteilun- 

gen sind verpflichtet, ein Belegexemplar aller Anti
quariatskataloge und Angebotslisten dem Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen, Berlin, und der Deut
schen Bücherei, Leipzig, zur Archivierung zu über
mitteln.

(2) Für alle in Antiquariatskatalogen, Angebotslisten 
usw, angebotenen Antiquariatsgegenstände steht der 
Deutschen Staatsbibliothek, Berlin, der Bibliothek des 
Instituts für Marxismus-Leninismus beim Zentral
komitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 
Berlin, der Deutschen Bücherei, Leipzig, und der Deut
schen Militärbibliothek ein befristetes Vorkaufsrecht 
zu. Zur Ausübung des Rechts ist diesen Institutionen 
ein Exemplar jedes Antiquariatskatalogs usw. zuzu
senden. Die Frist beginnt mit dem Zugang eines Exem
plars und läuft auf die Dauer von 10 Tagen. Von den 
angeführten Institutionen ist zur Ausübung des Vor
kaufsrechts derjenige berechtigt, der es zuerst geltend 
macht.

§5
(1) Der Antiquariatsbuchhandel kann im volkseige

nen und privaten Buchhandel sowie im Kommissions
buchhandel ausgeübt werden. Leiter und Mitarbeiter 
einer Antiquariatsbuchhandlung oder einer Antiquari
atsabteilung kann nur sein, wer die persönlichen Vor
aussetzungen in ideologischer und fachlicher Hinsicht 
besitzt. ■"*

(2) Für die Erteilung der Gewerbegenehmigung zur 
Führung einer privaten Antiquariatsbuchhandlung sind 
die örtlichen Räte nach den Rechtsvorschriften zustän
dig. Dabei sind die Voraussetzungen nach dieser An
ordnung zur Auflage zu machen.

§ 6

Zur Vermittlung von Ankäufen von Gegenständen 
des Antiquariatsbuchhandels durch eine Sortiments
buchhandlung für eine zugelassene Antiquariatsbuch
handlung bedarf es keiner besonderen Gewerbeerlaub
nis.

§7
Unberührt von dieser Anordnung bleiben die Ver

ordnung vom 2. April 1953 zum Schutze des deutschen 
Kunstbesitzes und des Besitzes an wissenschaftlichen 
Dokumenten und Materialien (GBl. S. 522) und ihre 
Durchführungsbestimmungen.

§ 8

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 20. Juli 1960 
über die Regelung des Antiquariatsbuchhandels (GBl. I 
S. 442) außer Kraft.

Berlin, den 8. April 1970

Der Minister für Kultur
G y s i

Anordnung Nr. 2* 
über die vorbereitenden Maßnahmen 

zur Umbewertung der volkseigenen Grundmittel 
für Wohnungswesen

vom 8. April 1970

§ 1
Der § 4 Abs. 5 der Anordnung vom 3. Oktober 1969 

über die vorbereitenden Maßnahmen zur Umbewer
tung der volkseigenen Grundmittel für Wohnungs
wesen (GBl. II S. 525) erhält folgende Fassung:

„(5) Die Vergütung der Arbeiten der gemäß Abs. 4 
von den zuständigen Räten benannten Baufachleute 
erfolgt entsprechend der bisherigen Regelung** in 
Höhe von 6 M brutto je Stunde. Für die Gewährlei
stung des Versicherungsschutzes bei Schadenersatz
leistungen ist die Verordnung vom 13. November 
1969 über die Versicherung der staatlichen Organe 
und staatlichen Einrichtungen (GBl. II S. 679) sinn
gemäß anzuwenden:“

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 

in Kraft.

Berlin, den 8. April 1970

Der Leiter 
der Staatlichen Zentralverwallung 

für Statistik

Prof. Dr. habil. D о n d а

•Anordnung (Nr. 1) vom 3. Oktober 1969 (GBl. II Nr. 84 
S. 525)

** vgl. Sonderheft der Deutschen Finan/.wirlschaft „Die 
Vorbereitung der Umbewertung der Grundmittel", Verlag Die 
Wirtschaft, Berlin 1903, s. 85, und Informationsdienst Nr. 4 vom 
15. Februar 1963 des Büros der Regierungskommission für die 
Umbewertung der Grundmittel, S. 5.
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